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GEMEINDE ECHING - LKR. FREISING 
)RTSTEIL GÜNZENHAUSEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 27 "AN DER RINGSTRASSE" 

)ie Gemeinde Eching erläßt aufgrund § 2 Abs.1 und der §§9, 10 und 13 Abs. 1 Satz 2 
les Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 98 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des 
Vrt. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), der Baunutzungsver-
)rdnung (BauNVO i.d.F.v. 23.01.1990) und der Planzeichenverordnung (PlanzV 1990) 
olgenden Bebauungsplan als 

^ A T Z U N G 

V FESTSETZUNGEN DURCH PLAN (s. Plan/eichnung) 

3. ZEICHENERKLÄRUNG 

3.1 Planzeichen für Festsetzungen 

- » — » Grenze des räumlichen Geltungsbeieiches des Bebauungsplanes 

GR Grundfläche, Zahl in m^ 

Baugrenze 
_ z.B. 20,50 

j " ' ~i Vermaßung der überbaubnren Flächen in Meter 

< > einzuhaltende Firstrichtung 

M Standort für gemeinschaftlichen Abfall- bzw. Müllbehälter u. Wertstoffe 
OKF Oberkante Erdgeschoß Fertigfußboden mit Höhenangaben über NN 

%^) Transformatorenstation 

überdachter Eingangsbereict, zwischen Hauptgebäude und Garage 

8.2 Planzeichen für Festsetzungen der Vwrkehrsanlagen 

Begrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsfläche 

iiih: gemischt genutzte Erschließungsfläche für Fussgänger, Radfahrer und 
M. Kraftfahrzeuge (Verkehrsberuhigter Bereich It. StVO § 42, Z 325/326) 

Fläche für Fußgänger (Gehweg) 
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F+R gemeinsamer Fuß- und Radweg 2 • 
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^ Transformatorenstation 

überdachter Eingangsbereict i zwischen Hauptgebäude und Garage 

B.2 Planzeichen für Festsetzungen der Vurkehrsanlagen 

Begrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsfläche 

i i i i r — = . gemischt genutzte Erschließungsfläche für Fussgänger^ Radfahre^^^^ 
l i k J i Kraftfahrzeuge (Verkehrsberuhigter Bereich lt. StVO § 42, Z 325/326) 

F+R 

la 
r 
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I Fläche für Fußganger (Gehweg) 

I gemeinsamer Fuß- und Radweg 

Z b e s c h r ä n k t ö f f e n t l i c h e r W e g 

Z öffentliche Flächen für den nji -enden Verkehr 

•", private GruiniKtuckt.fiächen für Stellplätze und Garagen 

Garage 

B.3 Planzeichen für Festset.;>ir uien der Grünordnung 

öffentliclv.:: Giu.-' .iche 

private Giueflaciie 

zu pflanzende heimischer, stand, .rtgerechter Laubbaum afs Großbaum 

IL Artenlisto (' Ziff. C.2 Pk l 1) 

r ^ ^ S ^ sonstige Bep anzungen (Feldgeholze s. Ziff. C.2 Pkt. 1 und 2) 

zu pflanzen- J Sträucher lt. Artenir.te (s. Ziff. C.2 Pkt. 2) 

private Gn idstücksflächen, die nicht eingezäunt werden dürfen 
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B.4 Planzeichen für \-\\rv/^':s^-' 

vo''-:^.','•';' es l-tauptgebaude 

^e.5»fV-,ore'e Grendstucksgrenze 

p;_," '•'.-:,' 'Jes Grundstuck.3 

Hc'-ee. • e 

f/1%''.ferej;jr,e e Meter 

HGr;e'-/o'e Bestand 

,B. 4-26 

-5.00 -A 

z.B ^07^5 V 

I ( Be • r r fr* 

vorhanoene Bepflanzung mit Sträuchern 



C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

C.1 Bebauung 

1. Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. 

2. Bauliche Gestaltung 

2.1 Höhenlage der Gebäude 

^ 2 Die Oberkante des Erdgeschoß-Fertigfußbodens jedes geplanten Gebäudes ist 
^ös durch die Höhe über NN festgesetzt. 
/er-
90) Die Wandhöhe der mit "A" gekennzeichneten Hauptgebäude darf max. 6,10 m 

und die der mit "B" gekennzeichneten Hauptgebäude max. 3,60 m betragen. 

Als Wandhöhe gilt in Abweichung von Art. 6 Abs.3 BayBO das Maß von der 
Oberkante des Erdgeschoßfußbodens bis zum Schnittpunkt der äußeren 
Oberfläche der Außenwand mit der Dachhaut. 

: - 2.2 Dachform und-gestaltung 

Als Dachform ist für die Hauptgebäude ein symmetrisches Satteldach mit einer 
Dachneigung von 38 ° festgesetzt. 

Für Nebengebäude sind auch Flachdächer und flach geneigte (lO^)Pultdächer 
zulässig, die extensiv zu bepflanzen sind. 
Höhenversätze in den First- und Traufkanten eines Baukörpers sind nicht 
zulässig. 

Dachüberstand an der Traufe max. 0,50 m (Außenkante Sparrenkopf), 
Dachüberstand am Giebel max. 0,50 m. 

Als Material für die Dacheindeckung sind Ziegel oder Betondachsteine in 
' naturroter Farbe einheitlich je Baukörper zu veoA^enden. 

^ Auf den Hauptgebäuden sind Dachgauben mit stehenden Fensterformaten 
zulässig; die äußere Breite der einzelnen Gaube darf max. 1,60 m betragen. 
Der Abstand der Dachaufbauten von der Giebelwand muß mind, 2,00 m und 
der Abstand untereinander mind. 1.50 m betragen. Die Traufhöhen der 
Dachaufbauten müssen auf einer Höhe liegen. 

- - ' Je Reihenhiaus bzw. Doppelhaushälfte ist ein Zwerchgiebel mit einer äußeren Breite 
max. 2,50 m auf jeder Hausseite zulässig; gemeinsame, als Grenzbebauung 
errichtete Zwerchgiebel dürfen eine Breite von max. 3,50 m aufweisen. 
Die Zwerchgiebel der mit "A" bezeichneten Hauptgebäude dürfen eine max. 
Wandhöhe von 7,80 m aufweisen und die der mit "B" bezeichneten 5,10 m. 

Alle Dachaufbauten müssen ein symmetrisches Sattelda^ch mit einer 
Dachneigung von 30° aufweisen, ihre Traufen müssen auf einer Höhe liegen. 

Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 

2.3 Materialien für die Baukörper 


